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 Veröffentlicht am 11.02.1993

Index

L82000 Bauordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §42 Abs1;

BauRallg;

Rechtssatz

Die Erklärung, "Einspruch" gegen das Bauvorhaben zu erheben und die Begründung der nächsthöheren Instanz

bekanntzugeben, stellt keine Einwendung im Sinne des Gesetzes dar, weil damit nicht in der erforderlichen Konkretheit

die Verletzung eines subjektiven Rechtes behauptet wird.
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